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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – 10179 Berlin            

Bezirksamt Spandau von Berlin 
Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit 
Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Stadtplanung 
 
Bau 2 Stapl B16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwurf des Bebauungsplans 5-105VE, für die Grundstücke Daumstraße 46 und 50 im Bezirk 
Spandau, Ortsteil Haselhorst 
 
Ihre Beteiligung gem. §4 (1) BauGB vom 31. August 2018, eingegangen am 5. September 2018  
 
Sie erhalten meine Stellungnahme, die sich auf die gesetzlichen Grundlagen der §§ 47 ff. BIm-
SchG, Luftreinhaltepläne und Lärmminderungsplanung, stützt. 
 
 
Eine abschließende Stellungnahme kann nur nach Vorlage der in Aussicht gestellten Schallimmis-
sionsschutzprognose abgegeben werden. Im Vorfeld werden nachstehend allgemeine Hinweise 
gegeben: 
 
Verkehrslärm 
Die Prüfung aktiver Maßnahmen sollte auch bei Lärmbelastungen unterhalb von 70 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) nachts durchgeführt werden. Denn aktive Maßnahmen haben immer Vorrang vor 
passiven. Allenfalls ergibt sich ein größerer Abwägungsspielraum bei geringeren Lärmbelastun-
gen. Auch wenn nachvollziehbar ist, dass hier Lärmschutzwände städtebaulich unerwünscht sind, 
bliebe noch die Prüfung von lärmarmen Asphalt. Das Ergebnis der Prüfung sollte in die Begrün-
dung aufgenommen werden. 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan zeigt größere Baulücken zwischen den Häusern 1, 14 und 
12. Diese sind ungünstig, da so ein Schalleintrag in die rückwärtigen Bereiche ermöglicht wird. Es 
wird empfohlen, diese Lücken zu schließen oder zumindest in der Dimension zu reduzieren. 
 
Aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan ist erkennbar, dass Haus 14 über zur Daumstraße 
ausgerichtete Balkone verfügt. Diese sind aufgrund der Straßenverkehrslärmpegel voraussichtlich 
nur baulich geschlossen möglich.  

Bearbeiter Hr. Kaptain 

       

Zeichen I C 34 - 75-05-18 

       

Dienstgebäude:  
Brückenstraße 6 

10179 Berlin-Mitte  

Zimmer 7.015 

Telefon 030 9025–2323 
Fax 030 9025–2524 
intern (925) 

Datum 21.09.2018 

 

Sprechzeiten  E-Mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung joerg.kaptain@senuvk.berlin.de www.berlin.de/sen/uvk 
 post@senuvk.berlin.de * 
 * Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 
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Anlagenbezogener Lärmschutz 
Nicht erkennbar ist, welche gewerblichen Geräuschimmissionen einwirken. Ebenso sind Ge-
räuscheinwirkungen aus den Sportanlagen nicht ausgeschlossen. Beides sollte in der Schal-
limmissionsprognose untersucht werden, wobei der Detaillierungsgrad der Untersuchung mit der 
Pegelhöhe ansteigen muss.  
 

Für Rückfragen zu meiner Stellungnahme stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Im Auftrag 

Jörg Kaptain 

 



 B-Plan 5-105 Daumstraße Gewerbe in Wohnen.doc 

 

 

Betr.: Frühzeitige Vorhabenbezogener - B-Plan 5-105 VE  

hier:  Stellungnahme der BLN, des BUND (LV Berlin), des NABU (LV Berlin), der Baumschutzge-
meinschaft Berlin, der GRÜNEN LIGA Berlin, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (LV 

Berlin), des Naturschutzzentrums Ökowerk Berlin, der NaturFreunde (LV Berlin) und der übri-
gen BLN-Mitgliedsverbände 

Bezug: Internetveröffentlichung 

Sehr geehrter Herr Schönerberger, 

nach Durchsicht der veröffentlichten Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen die Neugestaltung bereits versiegelter, ungenutzter Flächen für die Schaffung neuen 

Wohnraums. Ziel der Neubebauung sollte neben dringend benötigtem Wohnraum auch die Entsiege-

lung von Flächen zur Verbesserung der Bodenlebensräume, der Filter- und Pufferfunktion der Böden 

und zur Verbesserung der gesunden Wohn- und Lebensverhältnisse sein. Der Erhalt des Altbaumbe-

standes stellt dafür einen weiteren wichtigen Faktor dar und sollte nicht nur in der geplanten zukünfti-

gen Parkanlage sondern auch zwischen den neuen Wohnhäusern angestrebt werden. Ausgleichs-

pflanzungen mittels großkroniger Bäume gebietseigener Herkunft führen zur Verbesserung der Luft-

qualität und einer langfristigen Senkung der Lufttemperatur innerhalb des zukünftigen Wohnquartiers. 

Auch Dach- und Fassadenbegrünungen sollten in Erwägung gezogen werden. 

Aufgrund dessen, das sich das Baugebiet in der Wasserschutzzone III B befindet, ist jedes Vorhaben 

verboten, was zur Verunreinigung oder geschmacklichen Beeinträchtigung des Grundwassers führen 

könnte. Hierzu gehört das Einleiten von Abwasser, von Kühl- und Kondenswasser oder auch von Nie-

derschlagswasser von Stellplätzen und Straßen in den Untergrund. 

Bei Neuplanungen, wie dem vorliegendem B-Plan, bietet es sich an, Konzepte für die Regenentwäs-

serung von Dach- und Fassadenflächen zu entwickeln und in die Planung mit einzubeziehen. In Zei-

ten großen Insektenrückgangs sollte ein Lichtkonzept mit insektenfreundlichem Licht berücksichtigt 

 Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. 
Potsdamer Str. 68, 10785 Berlin, Tel. (030) 2655 0864, Fax (030) 2655 1263, e-mail: bln@bln-berlin.de 
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werden. Tiefgaragendächer sollten eine Mindestdeckung von 0,8 m erhalten, um auch Bäume zur Be-

grünung pflanzen zu können (bspw. Streuobstwiese).  

Die südlich angrenzende Grünfläche zählt lt. Umweltatlas zu den gesetzlich geschützten Biotopen und 

muss bei grenznaher Bebauung entsprechend gegen Immissionen jeglicher Art geschützt werden. 

Nordöstlich vom Vorhabengebiet befindet sich der Rohrbruchteich. Dort wurden in einer Kartierung im 

Jahr 2016 von der Stiftung Naturschutz Berlin1 vier besonders geschützte Amphibienarten nachgewie-

sen, Erdkröte, Teichmolch, Teichfrosch und Grasfrosch. Besonders die Erdkröte legt weite Wander-

wege zwischen Laichgewässer, Sommer- und Winterquartier zurück (bis zu 2,2 km). Demzufolge ist 

das Bauvorhaben im Rahmen der weiteren Untersuchungen auch bzgl. dieser Arten zu betrachten 

und zu bewerten. Es sind Schutzmaßnahmen gegen ein Einwandern in die Baustelle (Tötungsverbot 

nach § 44 BNatSchG) und ggf. Ausgleichsmaßnahmen zu planen und umzusetzen.  

Vor Abriss der alten Hallengebäude und Fällung von Bäumen müssen diese nach Baumschutzverord-

nung aktuell auf Niststätten von Gebäude- sowie Höhlenbrütern und Fledermäusen untersucht und 

Landschaftsplanerische Fachbeiträge erstellt werden. Das Vorkommen der Avifauna und der Fleder-

mäuse fordert zudem einen Niststättenschutz. Deren Vorkommen muss vorab geprüft und bei Betrof-

fenheit durch Fällmaßnahmen, Umbauten an Dächern und Fassaden sowie allgemeines Baugesche-

hen ausgeglichen werden.  

Mit freundlichem Gruß 

Manfred Schubert 
Geschäftsführer 

für unsere nach § 63 BNatSchG anerkannten Mitgliedsverbände: 
gez. R. Altenkamp  (Naturschutzbund Deutschland, LV Berlin) 
gez. L. Miller  (GRÜNE LIGA, Berlin)  
gez. C. Kühnel  (Bund für Umwelt und Naturschutz, LV Berlin) 
gez. C. Schwanitz  (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Berlin) 
gez. A. Solmsdorf  (Baumschutzgemeinschaft Berlin) 
gez. G. Strüven  (NaturFreunde, LV Berlin) 
gez. Dr. P. Warnecke  (Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin) 

                                                      

1 Berliner Amphibienkartierung 2016, stiftung naturschutz berlin im Auftrag des SenUVK von Berlin , Stand: 01.12.2017 













Bezirksamt Spandau von Berlin 
Herr Anders 
Bau 2 Stapl B15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwurf zum Bebauungsplan 5-105 VE 
Stellungnahme des LDA zur Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schönberger, 
 
die o.g. Planung betrifft keine Belange von Denkmalschutz und Denkmalpflege.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
 
Marlene Lieback 

Landesdenkmalamt Berlin 

 

 

 
  

Landesdenkmalamt, Klosterstraße 47, 10179 Berlin LDA 24 

 
Bearbeiter Frau Marlene Lieback 

Zeichen LDA 24 

 
Dienstgebäude   
Altes Stadthaus 
Klosterstr. 47, 10179 Berlin 

Zimmer  3418 

 (+4930) 90259-3613  
Fax (+4930) 90259-3700 
Mail       marlene.lieback@lda.berlin.de 

Datum 23.06.2020 

 

— 

Telefonische Sprechzeiten:  Mail:     Internet:  
Dienstag und Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr landesdenkmalamt@lda.berlin.de                             www.berlin.de/landesdenkmalamt 
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mailto:landesdenkmalamt@lda.berlin.de


Bau 4 Tief PF2  25.06.2020 
Krause  -3795 

 

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans 5-105 VE im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen TÖB gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Im Folgenden sind hintereinander aufgeführt die Stellungnahmen von Straßenverkehrsbehörde, dem 
Fachbereich Allgemeine Verwaltung: Grundstücks- und Erschließungsbeitragsangelegenheiten sowie 
dem Fachbereich Tief des Straßen- und Grünflächenamtes Spandau. 

Als Anlage angefügt ist die Stellungnahme der Polizei-Direktion 2, Stabsbereich Verkehr. 

Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde (Bau 4 Tief SV) 
Ergänzend zu der beigefügten Stellungnahme der Polizei, gebe ich aus straßenverkehrsbehördlicher 
Sicht folgende Stellungnahme zu dem o.g. Entwurf ab: 

Im Zusammenhang mit dem zu planenden Wohngebiet ist aktuell die Rede von ca.  416 neu zu 
errichtenden WE. Damit ist in jedem Fall eine nicht unerhebliche Steigerung des Bedarfs an Mobilität 
jeglicher Art verbunden. 

Zu dem vorliegenden Entwurf nehme ich wie folgt Stellung: 

Zum Entwurf im Allgemeinen: 

 Die Beschreibung der Nutzung der privaten Stichstraße ist etwas widersprüchlich und 
widerspricht z.T. auch dem Text auf dem Lageplan. Unklar ist u.a., ob diese private 
Verkehrsfläche rein privat oder tatsächlich öffentlich werden soll. Die Geh- und Fahrrechte für 
die Allgemeinheit sprechen für letzteres. Hier sollte die Formulierung diesbezüglich noch einmal 
präzisiert werden. 

 Aus der Beschreibung des Einzugsbereiches der Kindertagesbetreuung schlussfolgere ich, dass 
hier nicht mit einem Hol- und Bringeverkehr, wie an anderen Einrichtungen dieser Art, zu 
rechnen sein wird. Dies ist wichtig, da der verkehrliche Aspekt hier dem entsprechend keine 
Berücksichtigung findet. Ob dies der künftigen Praxis gerecht werden wird, ist unklar. 

 
zu Seite 81: 
Der Text unterhalb von Abb. 7 kann so nicht bleiben, da er sich inhaltlich komplett widerspricht. 
Zuerst wird begründet, dass es keiner öffentlichen Widmung bedarf, da keine öffentliche 
Verkehrsfunktion mit dieser Fläche verbunden sei. Im Anschluss daran werden genau diese 
öffentlichen Verkehrsfunktionen beschrieben. 

Die Aussagen zur künftigen Verkehrsbelastung der angrenzenden Hauptstraßen auf den Seiten 84 
und 85 widersprechen sich völlig. Einmal ist von einer geringfügigen Erhöhung die Rede, auf der 
folgenden Seite wird, mit einer Steigerung um 50 %, von einer deutlichen Steigerung gesprochen. Auf 
Seite 86 wird dann sogar von 140 % gesprochen. 

Hier sollte zumindest eine abgestimmte Formulierung gefunden werden. Jedoch kann man bei einer 
prognostizierten Steigerung des Verkehrs um ca. 50 % bzw. gar 140 % nicht von einer geringen 
Steigerung sprechen. Dies wäre zudem angesichts der Vielzahl neu entstehender Wohngebiete im 
Spandauer Norden auch unlogisch. 

Seite 85: 
Nach den aktuell verfügbaren Zahlen (Verkehrsmengen 2014) liegt die tägliche Verkehrsbelastung 
auf der Daumstraße bei 8.190 Fahrzeugen, einschließlich 11 % Prognosezuschlag würde sich eine 
Belastung von rund 9.100 Fahrzeugen ergeben. Dies ist gegenüber dem Stand 2013 ein Zuwachs von 
rund 50 %. Heranzuziehen sind letztlich die Werte der Verkehrsprognose 2030 der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. In diese Prognose fließen die geplanten baulichen 
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Entwicklungen auf den westlich und nördlich angrenzenden Flächen ein. Vor diesem Hintergrund ist 
davon auszugehen, dass die prognostizierte Verkehrsbelastung auf der Daumstraße nochmals 
deutlich ansteigt. 

Seite 111: 
„Die verkehrlichen Auswirkungen sind aufkommensneutral. “Dieses verkehrliche Fazit am Schluss 
würde ich so nicht mittragen. Dass die verkehrlichen Auswirkungen des B-Plan Gebietes 
aufkommensneutral sind, ist nicht nachvollziehbar aus den vorliegenden Unterlagen. Vielmehr 
erzeugt die künftige verdichtete Wohnnutzung einen deutlich erhöhten Mobilitätsbedarf als die 
bisherige moderate gewerbliche Nutzung. Hier wird lediglich vom maximal zulässigen Verkehr nach 
Planungsrecht gesprochen. Dadurch entsteht ein falscher Eindruck in Bezug auf die tatsächlichen 
Verkehrsverhältnisse. 

In diesem Zusammenhang drängt sich folgende Frage auf. Wenn jedes B-Plan Gebiet für sich in 
Anspruch nimmt verkehrlich „aufkommensneutral“ zu sein, woher rührt dann die 50 % Steigerung 
des Verkehrsaufkommens in der Sen UVK Prognose für 2030? 

Zum verkehrsplanerischen Fachbeitrag: 
Einbezogen in die Bewertung wurde die noch nicht bestätigte, nicht geplante und demnach auch 
verkehrlich nicht bewertbare Hauptstraßenverbindung über die künftige Insel Gartenfeld. Das hat die 
Qualität von Lesen aus dem Kaffeesatz. 

Auch etwaige „Verkehrskonzepte“ für die Entwicklung des Spandauer Nordens befinden sich 
entweder in der Planungsphase eines Versuchs bzw. es gibt keine verbindlichen Planungen, 
geschweige denn konkrete Umsetzungen relevanter Vorhaben. 

Vor diesem Hintergrund sind einige, teils recht grobe Mängel dieses Fachbeitrags, nicht unbedingt 
den ausarbeitenden Ingenieuren anzulasten. 

siehe z.B. Seite 5 unten: 
„...Verlängerung der Daumstraße/Wasserstadtbrücke, die an die Gartenfelder Straße/Saatwinkler 
Damm anbindet.“ 
„Über den „Realisierungshorizont liegen derzeit keine Informationen vor.“ 
Derartige Aussagen zu Grunde gelegt, ist eine vernünftige, praxisgerechte Aussage zu einer 
verkehrlichen Entwicklung in diesem Einzugsgebiet fast unmöglich. 

Seite 7: 
„Richtung Westen bzw. zum Zentrum besteht eine Verbindung in erster Linie nur über die 
Daumstraße und Nonnendammallee/Siemensdamm. Diese ist bereits heute stark belastet.“  

Dies widerspricht der grundsätzlichen Aussage im Schlussteil, dass durchgängig eine gute bis sehr 
gute Verkehrsqualität, auch unter den zusätzlichen Verkehrsmengen zu erwarten ist. Eine 
Betrachtung des unmittelbaren Nahbereichs des B-Plan 5-105 VE Gebietes ist für eine so 
grundsätzliche Aussage unzureichend. 

Für die Ermittlung der Prognosewerte sind teilweise veraltete Daten (2017, 2013 etc.) verwendet 
worden, welche dem entsprechend zwangsläufig auch zu falschen Schlüssen führen müssen. 

Wie man ohne eine vorhandene Nachtbusverbindung zu einer ÖPNV Einschätzung mit „noch gut“ 
kommt, ist ebenfalls nicht ganz nachvollziehbar.  

Was also tut ein Schichtarbeiter ohne eigenen PKW? Zudem liegt der Bereich außerhalb von 
Carsharing Angeboten etc., weitere Angebote fehlen ebenfalls weitestgehend. Der Radverkehr ist 
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kein „Allheilmittel“. Ich erkenne hier eher eine Unterversorgung mit Mobilitätsangeboten, welche 
erst recht dem Ziel eins sog. „autoarmen Quartiers“ zuwiderläuft. 

Zum Abschnitt Fußverkehr ist noch zu ergänzen, dass eine verbindliche Festschreibung einer 
fußläufigen Verbindung an die übrigen umliegenden Verkehrswege, außer der Daumstraße, fehlt. 

Auf Seite 15 findet sich folgende Aussage: 
„Inwiefern das Carsharing-Prinzip das Mobilitätsverhalten im B-Plangebiet beeinflusst, ist von den 
weiteren Planungen abhängig. Es ist aber davon auszugehen, dass der Einfluss begrenzt sein wird.“ 
Angesichts der etwas euphorischen „Jelbi-Stationspläne“ der BVG ist dies eine deutlich gedämpfte 
Erwartung für diesen Versuch. Zwangsläufig stellt sich die Frage nach der Relevanz dieses Versuchs 
für die Gebietsentwicklung in dem betrachteten Bereich. 

zu 2.10, Seite 15, Abschnitt Ruhender Verkehr: 
Dieser Teil kann nicht beurteilt werden, da hier ein großer Teil des Textes fehlt. Bitte nachreichen. 

Seite 19: 
„Für den vorliegenden B-Plan erfolgt keine Feststellung eines qualifizierten Bestandsnetzes, da 
einerseits davon ausgegangen wird, dass die Planungen der Wasserstadt Oberhavel in dem 
Verkehrsmodell 2030 enthalten sind. Andererseits sind städtebaulichen die Entwicklungen im Bezirk 
Spandau zu komplex und umfangreich um im Zuge dieses B-Planverfahrens qualifiziert abgebildet zu 
werden.“ Angesichts dieser Aussage stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Ausarbeitung. Wobei 
die Aussage an sich nicht unbedingt falsch ist. 

Seite 21: 
„In diese Betrachtung ist auch die geplante Verlängerung der Daumstraße zur Insel Gartenfeld (vgl. 
Kap.2.2) einzubeziehen, die zu einer besseren verkehrlichen Anbindung für den MIV führen wird.“ 
Ist das Glaskugel Erkenntnis? Konkrete, verbindliche und planbare Erkenntnisse liegen dazu jedenfalls 
nicht vor (siehe dazu Seite 5 unten). 

„Bedingt durch die im Moment nicht genau absehbare verkehrliche Entwicklung des Gesamtraumes 
und die mit den unterschiedlichen Planungen zusammenhängenden komplexen Wechselwirkungen 
ist der Modal Split derzeit nur schwer einzuschätzen.“ „Einflüsse wie künftig zu erwartendes 
geändertes Mobilitätsverhalten, Mobilitätsdaten u. Mobilitätstrends für Berlin etc. sind hierbei 
berücksichtigt. Ausschlaggebend für den überdurchschnittlichen MIV-Anteil ist letztlich die Tatsache, 
dass das ÖPNV Angebot nicht gut genug ist um einen niedrigeren MIV-Anteil zu rechtfertigen.“ 
Weshalb setzt man angesichts einer eher schwach entwickelten ÖPNV Anbindung dann einen 
Mittelwert von 45 % an und wie kommt dann der Begriff überdurchschnittlich zustande? Hier werden 
Begriffe unzulässig aus dem Zusammenhang entfernt und vermischt, was im Ergebnis einen falschen 
Eindruck vermittelt. 

Seite 22: 
„Der MIV-Anteil für das Bringen und Holen wird bezogen auf die Erfahrungswerte aus Kita-Zählungen 
im mittleren Bereich angesiedelt, da davon ausgegangen wird, dass ein Teil der Kinder im näheren 
Umfeld zu Fuß von den Eltern zur Kita gebracht werden.“ 
Dies widerspricht der Aussage im B-Plan Text, dass die geplante Kita nahezu ausschließlich den 
Gebietsbedarf abdeckt und daher kein Hol- und Bringeverkehr zu erwarten ist. 

„Bei Kfz-Fahrten aus der Wohnnutzung des näheren Umfelds wird davon ausgegangen, dass hier 
lediglich eine Fahrtunterbrechung der eigentlichen Ziel- oder Quellfahrt vorgenommen wird, um die 
Kinder zur Kita zu bringen bzw. von dort abzuholen. D.h. bezogen auf das angrenzende 



  4 von 7 

Hauptverkehrsstraßennetz stellen diese Fahrten keinen Verkehrszuwachs dar, wohl aber im Hinblick 
auf die Privatstraße innerhalb des B-Plangebietes.“ sowie Seite 25: 

„Insgesamt wird für das geplante Baurecht im Zuge des B-Plans 5-105VE ein Verkehrsaufkommen von 
837 Kfz/24h werktags prognostiziert. Von diesen Fahrten findet ein Teil für das Bringen und Holen 
der Kinder nur in der Privatstraße statt.“ 
Dies widerspricht der Aussage im B-Plan Text, dass die private Erschließungsstraße keine öffentliche 
Verkehrsfunktion besitzt. 

Entlang der Daumstraße ist davon auszugehen, dass künftig keine Flächen für einen solchen Hol- und 
Bringeverkehr zur Verfügung stehen werden (siehe aktuelle Busspur Planungen). 

Seite 29 unter Ziffer 4 Ermittlung des Stellplatzbedarfs: 
„Es wird empfohlen, diesem Ansatz zu folgen, da ein zu großzügig bemessenes Stellplatzangebot 
nicht für eine stadt-, umwelt-, sozial- sowie klimaverträgliche Entwicklung im Sinne des 
Mobilitätsgesetzes steht.“ 
Das ist offenbar eine politisch, ideologisch motivierte Aussage, die in einem seriösen Fachbeitrag 
nichts zu suchen hat. Zudem ist es inhaltlicher Unsinn. Ein sinnvoller Umgang mit dem Thema 
ruhender Verkehr muss sich immer am tatsächlichen Bedarf orientieren. Dies ist ein Bestandteil der 
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum, abseits politische 
Wunschvorstellungen. Dies zeigt die tägliche Praxis der zuständigen Ordnungsbehörden. 

Im Text des B-Plans und im o.g. Fachbeitrag sind unterschiedliche Zahlen bezüglich der geplanten WE 
enthalten, dies führt also automatisch zu abweichenden Ergebnissen (416 o. 380 WE?). 

Die Ausführungen auf Seiten 30/31 und 42 sind falsch, da sie von einem offenbar veralteten 
Erschließungs-Plan des Gebietes ausgehen. Dieser Abschnitt ist somit komplett unbrauchbar für eine 
Bewertung. 

Abschließend ist einzuschätzen, dass der vorliegende verkehrliche Fachbeitrag, in dieser Ausführung, 
auf Grund der vielen Mängel, weitgehend unbrauchbar für eine verkehrliche Beurteilung des B-Plan 
Entwurfs ist. 

Ich stimme daher aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht dem B-Plan Entwurf sowie dem 
verkehrlichen Fachbeitrag aus den vorgenannten Gründen nicht zu. 

Lengert  
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Stellungnahme des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung: Grundstücks- und 
Erschließungsbeitragsangelegenheiten (Bau 4 AV 24) 

Ergänzend zur abgegebenen Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
wird auf Folgendes hingewiesen: 

Aus Gründen der Erschließung und aus erschließungsbeitragsrechtlicher Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf, sofern vom Rechtsamt bestätigt 
wird, dass die Erschließung des öffentlichen Spielplatzes und der öffentlichen Parkanlage durch 
Eintragung nur eines Geh- und Radfahrrechtes hinreichend gesichert ist. Vor dem Hintergrund, dass 
auch weiterhin eine Kinderbetreuung stattfinden soll (jetzt Kindertagespflegestellen im Wohngebiet) 
ergeben sich hieran Zweifel. 

Sollte es sich bei der jetzt geplanten öffentlichen Parkanlage mit Spielplatz um eine Grünanlage im 
Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB handeln, die nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der 
Baugebiete zu deren Erschließung notwendig ist, so ist dies in der Begründung zum Bebauungsplan 
besonders sorgfältig darzulegen, insbesondere im Hinblick auf eine eventuelle spätere 
Beitragserhebung.  

Hinweis: 
Falls anstelle einer Privatstraße doch eine öffentliche Erschließungsanlage festgesetzt werden muss, 
weise ich bereits jetzt darauf hin, dass dann ein städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag 
geschlossen werden müssten. Auch bei deren Vertragsgestaltung wäre das Straßen- und 
Grünflächenamt zwingend zu beteiligen. 

Bodenbach 
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Stellungnahme des Fachbereichs Tief (Bau 4 Tief PF 2) 

Obenstehende Stellungnahmen der Straßenverkehrsbehörde und des Fachbereichs Allgemeine 
Verwaltung: Grundstücks- und Erschließungsbeitragsangelegenheiten ergänzen wir wie folgt: 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag basiert auf einem alten Arbeitsstand des B-Plan-Entwurfs, der 
eine andere Lage der Privatstraße/zentralen Erschließungsstraße, eine andere Ausgestaltung der 
Kinderbetreuung und eine niedrigere Anzahl der zu errichtenden Wohneinheiten vorzieht. Die 
Aussagen, die zur Ein- und Ausfahrsituation in das Gebiet (siehe Stellungnahme 
Straßenverkehrsbehörde bzw. S. 31 und 42), zum Kita-Hol- und Bringeverkehr, zur Höhe von 
Verkehrsaufkommen und zum Stellplatzbedarf getroffen werden, können daher nicht zur Beurteilung 
des aktuellen Planungsstandes dienen. Aussagen zu gleichen Fragestellungen im aktuellen 
Planungsstand fehlen und können daher nicht überprüft werden. 

Auch berücksichtigt der Fachbeitrag nicht den aktuellen Stand verkehrlicher Planungen im weiteren 
Umfeld. Die übergeordnete Hauptverkehrsstraße über die Insel Gartenfeld soll – anders als hier noch 
angenommen – nicht als Verlängerung der Daumstraße Richtung Ost erfolgen, sondern über die 
Rhenaniastraße geführt werden (Beschluss Steuerungsausschuss Wohnungsbau in seiner Sitzung am 
15.06.2020). In diesem Zusammenhang etwa ist im Entwurf des B-Plans 5-98 bereits eine 
Verbreiterung der Rhenaniastraße vorgesehen, durch die potenziell auch die Straßenbahn geführt 
werden soll. 

Unklar bleibt wie in den Ausführungen von Straßenverkehrsbehörde, Fachbereich Allgemeine 
Verwaltung und Polizei beschrieben, ob die sog. Privatstraße bzw. zentrale Erschließungsstraße als 
Privatstraße angelegt werden kann (Liegt dazu inzwischen eine Stellungnahme des Rechtsamtes 
vor?). Sollte die Erschließungsstraße – anders als in vorliegender Planzeichnung vorgesehen – 
öffentlich gewidmet werden, müssen einerseits die dem SGA entstehenden Kosten für den Unterhalt 
der Straße beziffert und ihre Übernahme durch den Investor vertraglich sichergestellt werden. 
Andererseits ist für die Anlage öffentlicher Straßen die RAST anzuwenden. Die vorgesehene 
Ausgestaltung der Straße (einseitiger Gehweg, keine Wendeanlage) sind dann nicht möglich.  

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag untersucht das Verkehrsaufkommen an den Knotenpunkten 
Daumstraße/Kleine Eiswerderstraße und Daumstraße/Rhenaniastraße/Pohleseestraße. Für die 
Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf das Verkehrsnetz sind diese aber nur bedingt 
interessant. Notwendig wäre eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 
Daumstraße/Gartenfelder Straße/Nonnendammallee/Am Juliusturm sowie 
Daumstraße/Daumstraße/An den Rohrbruchwiesen. 

Zu bemängeln ist aus unserer Sicht zudem die inhaltlich starke (fast ausschließliche) Konzentration 
auf den MIV bei der Betrachtung des Verkehrsgeschehens. Bis auf eine knappe Darstellung des Status 
quo (S. 13 + 14) und eine ungenaue Aussage zum künftigen Querungsbedarf für Fußgänger an der 
Daumstraße (S. 39), schenkt der verkehrsplanerische Fachbeitrag dem Umweltverbund keinerlei 
Beachtung. Die Begründung des B-Plans zeigt eine ähnliche Ausrichtung. Weder werden existierende, 
für das B-Plan-Gebiet und seine Nutzer relevante Planungen für den Radverkehr (nach aktuellem 
Planungsstand verläuft die Vorzugstrasse der Radschnellverbindung 2 durch die Rhenaniastraße) 
oder den ÖPNV (Ausbaupläne für Straßenbahn und Siemensbahn, zwischenzeitliche Erhöhung der 
Kapazitäten zur Erschließung der Wasserstadt durch den Busverkehr) überhaupt erwähnt, noch 
beziehen sich darauf Aussagen zur zukünftigen verkehrlichen Entwicklung und zu entsprechenden 
Anforderungen an Angebot und Infrastruktur. Interessant wären in diesem Zusammenhang auch, 
welche Rad- und Fußwegeverbindungen aus dem Planungsgebiet über die geplanten (aber nicht 
dargestellten) inneren Erschließungswege vorgesehen sind (z.B. Anschluss an die Bushaltestelle 
Adickestraße, an die RSV 2). Auch die Abwägung öffentlicher und privater Belange im Abschnitt 
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„Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange“ der Begründung (S. 104) lässt den 
Stellenwert einer Mobilität jenseits des MIVs nicht erkennen. Im ersten Absatz des Abschnitts ist das 
ÖPNV-Angebot offenbar zwar gemeint, aber explizit nicht genannt. 

Angesichts einer politisch gewollten Verkehrswende müssen Schwerpunkte hier anders gesetzt 
werden. 

Um dem vorgelegten B-Plan-Entwurf zustimmen zu können, bitten wir um Beachtung und 
Bearbeitung vorstehender Punkte. 

Krause 

 



















Von: <Joerg.Kaptain@SenUVK.berlin.de>

An: <tatiana.friedrich@ba-spandau.berlin.de>

Datum: Mittwoch, 17. Juni 2020

Betreff: Bebauungsplan 5-104 VE

Sehr geehrte Frau Friedrich,

zum Bebauungsplan 5-104 VE sind weitere Hinweise zu verkehrsbedingten Immissionen entbehrlich. Erfreulich ist die gegenüber dem alten

Stand geänderte Baukörperausbildung entlang der Daumstraße, die zu einer besseren Lärmabschirmung für die rückwärtige Bebauung führt.

Folgenden redaktionellen Hinweis bitte ich zu beachten: In der Begründung Seite 24, letzter Absatz, Spiegelstrich sollte die Formulierung „die

westlich anliegende Daumstraße verfügt über einen gemessen Lärmpegel

LDEN von > 55 bis 65 dB(A) bzw. LNIGHT von > 50 bis 60 dB(A)“ geändert werden in „die westlich anliegende Daumstraße führt zu einen

Lärmpegel von LDEN von > 55 bis 65 dB(A) bzw. LNIGHT von > 50 bis 60 dB(A)“. Hintergrund ist, dass Verkehrslärm nicht gemessen sondern

berechnet wird.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jörg Kaptain

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Brückenstraße 6

10179 Berlin

Tel      030 9025 2323

Mail   joerg.kaptain@senuvk.berlin.de














